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   BESCHLUSSVORLAGE  DER  VERWALTUNG  NR.:  018/2021 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH 
 

Bildung von Eingangsklassen für das Schuljahr 2021/2022 
Datum 

12.01.21 
Geschäftszeichen 

FB 4.3 Pa 
Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 

  
Federführender Fachbereich:  

Fachbereich 4 - Jugend, Schule & Soziales 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit 

 

Schulausschuss 02.02.2021 Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Für das Schuljahr 2021/22 werden 11 Eingangsklassen an den Schwelmer 
Grundschulen gebildet. Die Klassenstärke beträgt 28 Schüler*innen. 
  
 
 
 
Sachverhalt:  
Anzumeldende Kinder gem. EMA 308: 23 = 13,39  gerundet 14 Klassen 
 
Nachdem die Zahl der voraussichtlichen Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 
vorlag, hat die Verwaltung in Kontakt mit den Schulleitungen gestanden, um die 
weitere Vorgehensweise abzusprechen. Im Gespräch waren die Anhebung der 
Deckelung von 25 auf 28 oder eine mögliche Erhöhung der Zügigkeit an einer 
Grundschule. Die Schulleitungen haben in einem internen Treffen vereinbart, die 
Deckelung von 25 auf 28 anzuheben.  
 
Rein rechnerisch können alle anzumeldenden Kinder in den Schwelmer Grundschulen 
ohne die Erhöhung der Zügigkeit untergebracht werden:  
anzumeldende Kinder gem. EMA:  308 : 11 Klassen = 28 Kinder pro Klasse. 
 

Schule Zu bildende Klassen 
2020/21 

(Klassendurchschnitt) 

 Vom Rat 
festgelegte 
Zügigkeit 

GS Nordstadt 2 (28) 56 2-zügig 

GS Engelbertstraße 3 (28) 84 3-zügig 

GS Ländchenweg 4 (28) 112 4-zügig 

Katholische GS St. 
Marien 

2 (28) 56 2-zügig 

 11 308  

 
Die Anzahl der Eingangsklassen soll auch 11 Klassen festgesetzt werden. Die 
Klassenstärke beträgt 28 Schüler*innen. Nachfolgende Anmeldungen z.B. durch 
Zuzug bleiben von dieser Regelung unberührt.  
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Wie die u.a. Tabelle zeigt, gehen die Geburtenzahlen langsam zurück, so dass in den 
nächsten Jahren eine Klassenstärke von 27/26 Kindern angenommen werden kann. 
Eine Erhöhung der Zügigkeit ist daher in den nächsten Jahren nicht notwendig. 
 
Geburtenzeitraum 
Hauptwohnsitz Schwelm 

Einschulung Zahl der 
Kinder 

Stand 
02.10.2020 

Klassenbildung 
gem. § 6a(2) 
VO zu § 93 
Schulgesetz  

Maßnahmen: 
 

Erhöhung der Deckelung von 
25 auf  

01.10.15 – 30.09.16 2022 / 23 290 14 11 Klassen á 27 SuS 

01.10.16 – 30.09.17 2023 / 24 289 14 11 Klassen á 27 SuS 

01.10.17 – 30.09.18 2024 / 25 283 13 11 Klassen á 26 SuS 

01.10.18 – 30.09.19 2025 / 26 247 11 11 Klassen á 23 SuS 

01.10.19 – 30.09.20 2026 / 27 281 13 11 Klassen á 26 SuS 

  
 
 
 
 Der Bürgermeister  

In Vertretung 
gez. Schweinsberg 
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